
Liebe Genossinnen und Genossen, 

die aktuellen Entwicklungen rund um das Corona-Virus halten die öffentliche Berichterstattung
fest im Griff. Auch wenn die Abfederung der derzeitigen Krise einen Großteil unserer
Aufmerksamkeit beansprucht, haben wir in dieser Sitzungswoche des Bundestages auch
Beschlüsse gefasst, die über die Pandemiebekämpfung hinausgehen. Über die aus meiner Sicht
besonders wichtigen Entscheidungen möchte ich euch mit dieser Wocheninfo in Kenntnis setzen.

 Umfangreiche Entlastungen für Familien sowie Menschen mit Behinderung

Mit dem Familienentlastungsgesetz, das in dieser Woche im Bundestag verabschiedet wird, wird
das Kindergeld zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode erhöht. Zukünftig beträgt die
monatliche Zahlung für die ersten beiden Kinder jeweils 219 EUR, während für das dritte Kind 225
EUR und ab dem vierten Kind 250 EUR überwiesen werden. Dies entspricht einer Erhöhung um 15
EUR in jeder Stufe. Familien werden so finanziell gestärkt. Auch der Grundfreibetrag für Familien
wird erhöht und die „kalte Progression“ ausgeglichen, damit Steuerpflichtige bei steigenden
Einkommen nicht automatisch höhere Steuersätze zahlen.
Mit den Maßnahmen allein dieses Gesetzes sorgen wir für eine finanzielle Besserstellung von
Familien mit Kindern in Höhe von 12 Milliarden Euro jährlich. Für Menschen mit Behinderungen
und Pflegepersonen werden die Pauschbeträge für Aufwendungen ihren Voraussetzungen und
der Höhe nach angepasst. Damit wird sichergestellt, dass gerade Menschen mit Behinderungen
und Pflegende von der Vereinfachung bei der Einkommenssteuer weiter Gebrauch machen
können und nicht wieder zu Einzelnachweisen wechseln müssen.

 Verlängertes Kurzarbeitergeld

Der Arbeitsmarkt steht infolge der Corona-Pandemie nach wie vor unter Druck, zeigt sich aber
dennoch sehr robust – nicht zuletzt wegen der Regelungen zur Kurzarbeit. Mit dem
Regierungsentwurf für ein Beschäftigungssicherungsgesetz erleichtern wir deshalb weiterhin den
Zugang zu Kurzarbeit bis zum Ende des kommenden Jahres und verlängern die Regelungen zur
Bezugsdauer (max. 24 Monate, längstens bis 31.12.2021) sowie zur Erhöhung des
Kurzarbeitergelds. Auch der Hinzuverdienst ist weiter möglich.
Wir schauen aber nicht nur auf die Krise, sondern haben auch die Zeit danach im Blick: Mit
Anreizen für Weiterbildung während der Kurzarbeit wollen wir gute Perspektiven für die Zeit nach
der Krise öffnen: Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten in der Phase der Kurzarbeit berufliche
Weiterbildung ermöglichen, werden die Sozialversicherungsbeiträge bis Ende 2021 zu 100
Prozent erstattet. Mit dem Gesetzentwurf, den wir in dieser Woche in erster Lesung beraten,
geben wir den Beschäftigten und den Unternehmen Zuversicht und Planungssicherheit bis zum
Ende des kommenden Jahres. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten
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 Stärkung der Gesundheitsfürsorge und der Pflege

Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheits-
und Pflegesystem ist. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der in erster Lesung beraten
wird, sollen 20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege geschaffen werden – vollständig
finanziert von der Pflegeversicherung. Das wird das Pflegepersonal in den Heimen entlasten.
Pflegebedürftige und Angehörige werden nicht belastet. Auch die Versorgung von Schwangeren
wird deutlich verbessert. Von 2021 bis 2023 erhalten Krankenhäuser rund 200 Millionen Euro
zusätzlich für mehr Stellen in der Geburtshilfe. Damit die gesetzliche Krankversicherung (GKV)
auch in Zukunft finanziell solide aufgestellt ist und Beiträge weitestgehend stabil gehalten
werden, erhält die GKV einen einmaligen zusätzlichen Bundeszuschuss in Höhe von fünf
Milliarden Euro im Jahr 2021. Hiermit werden auch die öffentlichen Lasten der
Krankenversicherung in der Corona-Pandemie, wie bspw. für Testungen, vollständig ausgeglichen.
Zur weiteren Stabilisierung werden zusätzlich acht Milliarden Euro aus den Finanzreserven der
Krankenkassen in den Gesundheitsfond überführt.

Eure

Ingrid Arndt-Brauer
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